
BM Böhling erklärt, dass gem. NGO eine Verpflichtung besteht, bestimmte Angelegenheiten dem Rat zur 
Kenntnis zu geben. 
 
RV Ratzel merkt an, dass er bei den Punkten, die zur Kenntnisnahme vorlagen, auch eine andere 
Formulierung hätte wählen können. 


